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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB)  

i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.12.2023 (BGBl. I S. 394)  

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176) 

 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)  

vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7 S.358), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 

(GBl. S. 422) 

 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  

i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 2253), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 

1802) 

Allgemeine Angaben 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden 
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen werden aufgehoben. 
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A Planungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß § 9 BauGB und BauNVO 

 

A.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO) 

A.1.1 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Gemäß § 8 BauNVO und § 1 Abs. 9 Bau NVO sind zulässig:  

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit sie 

nachfolgend nicht nur ausnahmsweise zulässig oder unzulässig sind, 

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

• Anlagen für sportliche Zwecke, 

• Anlagen für gesundheitliche Zwecke. 

 
Gemäß § 8 Bau NVO können ausnahmsweise zugelassen werden: 

• Einzelhandel im Rahmen des Handwerker- bzw. Produktionsprivilegs, d.h. als unterge-

ordneter Verkauf an der Stätte der Produktion bzw. als Rand- oder Ergänzungssortiment 

zur angebotenen handwerklichen Leistung. Die Verkaufsfläche darf 200 qm nicht über-

schreiten. Eine Ausnahme kann nur gewährt werden, wenn vom Kundeneingang ein Min-

destabstand von 150 m Luftlinie zum Eingang eines bestehenden oder genehmigten 

nächstliegenden Einzelhandelsbetriebes eingehalten wird. 

 

Gemäß § 1 Abs. 5, § 1 Abs. 6 und § 1 Abs. 9 Bau NVO sind nicht zulässig:  

• Tankstellen, 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-

triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse untergeordnet sind, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke, 

• Vergnügungsstätten, 

• Bordelle, bordellartige Betriebe und sonstige Einrichtungen mit Angeboten sexueller Leis-

tungen, 

• Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Boardinghouses, 

• Abfallentsorgungsunternehmen i. S. d. § 3 Abs. 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 

24.02.2012 (BGBL I S. 212), 

• Schrotthandel, 

• Selbstständige (ohne Produktion/Warenverarbeitung) Speditionen, Kurier- und/oder Ex-

pressdienste, Selbstständige (ohne Produktion/Warenverarbeitung) Lagerhäuser und La-

gerplätze,  

• Einzelhandelsbetriebe, soweit sie nicht ausnahmsweise zulässig sind, 

• Fremdwerbung (Werbung, die nicht an der Stätte der Leitung stattfindet). 
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A.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,  
§§ 16 – 21 a BauNVO) 

A.2.1 GRZ (Grundflächenzahl) (§ 19 BauNVO) 

Maximale Grundflächenzahl: 0,75 

Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten An-
lagen bis auf 0,85 überschritten werden. 

A.2.2 GFZ (Geschossflächenzahl) (§ 20 BauNVO)  

Die maximale Geschossflächenzahl wird mit 3,0 festgesetzt. 

A.2.3 BMZ (Baumassenzahl) (§ 21 BauNVO) 

Die maximale Baumassenzahl wird mit 15,0 festgesetzt. 

A.2.4 Höhenlage und Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB) 

Die Höhe baulicher Anlagen wird definiert durch die maximale Gebäudehöhe bezogen auf die 
festgesetzte Bezugshöhe (BZH). 

Die maximale Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Bezugshöhe und dem höchsten 
Punkt des Dachaufbaues des obersten Geschosses als Dachoberfläche. 

GBHmax: 20,0 m 

Notwendige technische Aufbauten sind auf bis zu 50% der Dachflächen bis zu einer Höhe von 
maximal 5,0 m über der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe über NN zulässig, wenn sie 
gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses um mindestens 3,0 m zu-
rückgesetzt sind. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Treppenhäuser und Absturzsi-
cherungen. 

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind auf der gesamten Dachfläche bis zu einer Höhe 
von maximal 2,0 m über der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe über NN zulässig, wenn 
sie gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses um mindestens 1,5 m 
zurückgesetzt sind. 

A.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,  
§§ 22, 23 BauNVO) 

a - abweichende Bauweise: offen, jedoch ohne Längenbegrenzung der Gebäude. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO definiert. 

A.4 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die Hauptausrichtung der Gebäude ist parallel zu den Richtungspfeilen zu stellen. Ausnah-
men hiervon können bei Gebäudeteilen, die an Hauptgebäuden untergeordnet sind, zugelas-
sen werden. Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind von dieser Festsetzung nicht be-
troffen. 

A.5 Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,  
§§ 12, 14 BauNVO) 

A.5.1 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Oberirdische und unterirdische Anlagen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser sind in-
nerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Sonstige Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

A.5.2 Garagen und überdachte Stellplätze  

Oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig.  
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A.5.3 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

A.5.4 Nicht überdachte Stellplätze 

Nicht überdachte Stellplätze (LKW, PKW und Fahrrad) sind innerhalb und außerhalb der über-
baubaren Fläche zulässig. 

A.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.6.1 Vermeidungsmaßnahme: Verwendung Beleuchtungskörper 

„Bei der Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Hofflächen, Wegen, Terrassen und Außenberei-
chen sind eine möglichst niedrige Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte zu verwenden. Das 
BfN (Bundesamt für Naturschutz) empfiehlt für eine Beleuchtung von < 10 m² eine Leucht-
dichte von 50-100 cd/m² und für größere Flächen 2-5 cd/m². Bei Straßenbeleuchtung soll die 
niedrigste für die Beleuchtungssituation geeignete Beleuchtungsklasse nach DIN 13201-1 ge-
wählt werden. 

Es ist eine geeignete Abstrahlungsgeometrie, die Lichtemissionen in die Horizontale und nach 
oben verhindert, zu wählen, mit einer Beschränkung auf möglichst <70° zur Vertikalen. Ge-
bäude sind möglichst von oben nach unten zu beleuchten und sonst spezifische Beleuch-
tungsschablonen zu verwenden. 

Es ist eine geeignete Lichtfarbe mit einer möglichst geringen Lockwirkung für Fluginsekten zu 
wählen. Tendenziell sind geringere Lichtfarben bis 3000 K (besser 2400 K) vorzuziehen, aber 
artspezifische Reaktionen können variieren und sollten im Einzelfall betrachtet werden. UV- 
und IR-Strahlung sollte aufgrund von Schädigung und mangelnden Nutzens immer vermieden 
werden. 

Verwendung von komplett geschlossenen staubdichten Leuchten, um zu verhindern, dass In-
sekten in die Leuchte gelangen und dort verenden. 

Beschränkung der Beleuchtungszeit auf unbedingt nötige Zeiträume oder dimmbares Licht, in 
den frühen Morgenstunden erfolgt ein automatisches Abstellen der Beleuchtung. Dies gilt 
auch für Werbeanzeigen. 

Die Festlegungen des § 23 Abs. 4 BNatSchG i.V.m. § 21 NatSchG B.-W. sind zu berücksich-
tigen.“ (Werkgruppe Gruen Mai 2023) 

A.6.2 Vermeidungsmaßnahme: Schutz vorhabenbedingt nicht entfallender Gehölzbestände 

„Die nicht vorhabenbedingt in Anspruch genommenen Gehölzbestände sind vor baubedingten 
Beeinträchtigungen zu schützen und zu erhalten. 

Ein Befahren oder eine Lagerung von Materialien ist nicht zulässig. Die Maßnahme sieht den 
Schutz von Einzelbäumen innerhalb ihres Kronentraufbereichs während des Baubetriebs vor. 
Die Einzelbäume sind durch Brettermantel bzw. flächige Bestände durch einen Schutzzaun 
gegen mechanische Beschädigung, Verdichtung des Wurzelraumes sowie Bodenauftrag und 
-abtrag im Baubereich zu schützen. Während der Bauzeit sind Schutzzäune aufzustellen. Die 
Schutzmaßnahmen erfolgen entsprechend den Regelungen in der DIN 18920 Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen in Verbindung mit 
den in der RAS-LP 4 getroffenen Regelungen. Vor Beginn der Baumaßnahmen sind der Stadt 
Rutesheim Pläne zum Baumschutz vorzulegen bzw. die Maßnahmen abzustimmen. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Tabuzonen aufgehoben.“ (Werkgruppe 
Gruen Mai 2023) 

A.6.3 Vermeidungsmaßnahme: Festlegung Rodungszeitraum 

„Eine Rodung der nicht zu erhaltenden Gehölze im Untersuchungsgebiet ist nur im Zeitraum 
von 01. Oktober bis einschließlich 28. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeit der Vogelarten 
und der Aktivitätsphasen von Fledermausarten).“ (Werkgruppe Gruen Mai 2023) 
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A.7 Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 21 BauGB) 

Das im Plan dargestellte Leitungsrecht (LR) wird zugunsten des Versorgungsträgers festge-
setzt:  

Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen für die Dauer des Bestehens der Gashochdrucklei-
tung keine baulichen Anlagen errichtet werden.  
Ferner dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, welche die Anlagen be-
einträchtigen oder gefährden (z. B. Geländeveränderung). Bei geplanten Baumstandorten bit-
ten wir die Abstände gemäß DIN 18920 und DVGW GW125 Abs. 6.1 einzuhalten.  
Werden die Mindestabstände von 2,50 m zwischen Baum und Leitung nicht eingehalten, sind 
besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

A.8 Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

A.8.1 Pflanzgebot 1 (Pfg 1) – Innere Durchgrünung mit Sträuchern  

7,5% der Grundstücksfläche sind mit standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen. Die Pflan-
zenliste 1 dient als Orientierung bei der Auswahl der Pflanzen. 

Aufgrund der CEF-Maßnahme (Vergleiche Kapitel A.9.2) ist ein Teil der Sträucher als Benjes-
hecken oder als Hecken mit bereits höherer Pflanzqualität (vHei ab 5 cm Umfang mB h 200-
250cm) mit einer Länge von 2 mal 20 m innerhalb der Pfg5-Fläche anzulegen.  

Gehölze des Pfg 5 können der Gesamtanzahl angerechnet werden.  

Die Pflanzen sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind gleich-
wertig zu ersetzen. Das Nachbarrecht BW ist dabei einzuhalten. 

A.8.2 Pflanzgebot 2 (Pfg 2) – Innere Durchgrünung mit Laubbäumen 

Pro angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ist auf den nicht überbauten Grundstücksteilen 
mindestens ein Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige 
Bäume sind zu ersetzen.  

Bäume des Pfg 5 können angerechnet werden. 

Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufgeführt. Das 
Nachbarrecht BW ist dabei einzuhalten. 

A.8.3 Pflanzgebot 3 (Pfg 3) - Extensive Dachbegrünung 

Dachflächen sind mit einem Anteil von mindestens 70 % extensiv zu begrünen. Die Min-
destsubstratstärke muss bei Gewerbehallen und bei Verwaltungsgebäuden mindestens 
20 cm betragen. Es darf nur gütegesichertes bzw. unbelastetes Dachbegrünungssubstrat 
ohne Schlackeanteile verwendet werden. 

Zielbestand ist ein kräuterreicher, trockenheitsverträglicher Bewuchs mit Arten der Fels- und 
Schuttfluren, der Halbtrockenrasen und der warmen Saumgesellschaften. 

Geeignete Arten sind in der Pflanzenliste 4 aufgeführt. 

Untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer) und Dachterrassen in Bezug zu Aufenthaltsräumen 
sind von der Dachbegrünung ausgenommen. Solaranlagen sind durch Ständerbauwiesen mit 
der Dachbegrünung zu kombinieren. Auf die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) wird 
verwiesen. 

A.8.4 Pflanzgebot 4 (Pfg 4) Stellplatzdurchgrünung 

Pro 8 ebenerdige Stellplätze auf dem Baugrundstück ist mindestens ein mittelkroniger, stand-
ortgerechter und einheimischer Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Abgängige Bäume sind zu ersetzen.  

Pro Baum sind über dem Wurzelbereich mindestens 10 qm unversiegelte Fläche vorzusehen. 

Für die Bepflanzung geeignete Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 2 und 3 aufgeführt. 

Bäume des Pfg 5 können angerechnet werden. 
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A.8.5 Pflanzgebot 5 (Pfg 5) Flächiges Pflanzgebot 

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Fläche sind Gehölze der Pflanzenliste 1, 2 oder 3 
locker zu pflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängige 
Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen. 

Innerhalb der Pflanzfläche ist die Anlage von Aufenthalts- und Pausenplätze für die Beschäf-
tigten zulässig. 

Innerhalb des Pflanzgebotes sind keine Stützbauwerke und Stützmauern zulässig. 

A.8.6 Pflanzgebot 6 (Pfg 6) – Intensive Begrünung von Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind außerhalb der Hochbauten, sofern in diesen Bereichen keine oberirdischen 
Zufahrten oder Zugänge angelegt werden, erdüberdeckt auszuführen. Hiervon ausgenommen 
sind die Einhausungen von Tiefgaragenzufahrten. Die Mindestüberdeckung muss 0,5 m be-
tragen. Der Substrataufbau muss mit steinfreiem kulturfähigem Bodenmaterial erfolgen. Die 
Flächen sind dauerhaft intensiv zu begrünen und gärtnerisch anzulegen. 

A.8.7 Pflanzgebot 7 (Pfg 7) –Begrünung von Stützbauwerken 

Stützbauwerke und Stützmauern entlang der östlichen Grundstücksgrenze sind zu begrünen. 
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind 
gleichwertig zu ersetzen. 

Geeignete Pflanzen sind in Pflanzenliste 5 aufgeführt. 

A.8.8 Pflanzbindung (Pfb) Einzelbaum 

Der im Plan gekennzeichnet Obstbaum ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei Ab-
gängigkeit ist er gleichwertig zu ersetzen. Geeignete Pflanzen sind in Pflanzenliste 2 und 3 
aufgeführt. 

A.9 Ausgleichsmaßnahmen nach (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

A.9.1 Maßnahme CEF: Anbringen von Nisthöhlen 

„Die maximal notwendige Anzahl von Nisthöhlen ergibt sich aus der Anzahl der im Vorhabens-
bereich beeinträchtigten vorhandenen Brutplätze der Brutvogelarten und potenziell geeigneter 
Quartierstätten für Fledermausarten. 

Nach dem derzeit bekannten Eingriffsumfang sind im Untersuchungsgebiet neun Bäume 
(Obstbäume) vorhanden, die Brutplätze von Vogelarten darstellen können. In drei Bäumen 
fanden im Untersuchungsjahr 2021 nachweislich Bruten der Blaumeise, der Kohlmeise und 
des Stars statt. Es sind verschiedene Nisthöhlentypen entsprechend der zu fördernden Arten 
(Referenzprodukte Firma Schwegler) zu verwenden. 

Für das Anbringen von Nisthöhlen sind die vorhandenen Bäume im näheren Umfeld des Un-
tersuchungsgebietes auf dem Friedhof Rutesheim, Flurstücksnummern 5240 und 5550, Ge-
markung Rutesheim geeignet. 

Mit der CEF-Maßnahme CEF 1 wird gewährleistet, dass auch zukünftig geeignete Niststätten 
für die Arten vorhanden sind. 

Folgende Hinweise sind bei der Auswahl der Nisthöhlen zu berücksichtigen: 

• Mindesthöhe 3 m, ein freier Einflug muss gewährleistet sein 

• Nisthöhlen vor Beginn der Rodungsarbeiten anbringen 

• Einflugöffnung nach Osten oder Südosten 

• Verwendung dauerhaft beständiger Nisthöhlen 

• die Nisthöhlen sind mit einem Marderschutz zu versehen (bspw. Nisthöhlen mit Vorraum 

um den Zugriff von Marder oder Katze auf die Brut zu verhindern) 

• Anbringen von 9 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 1 B, 0 26 mm 

• Anbringen von 9 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 1 B, 0 32 mm 
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• Anbringen von 6 Nisthöhlen, z.B. Typ Schwegler 3 SV B, 0 45 mm 

• Anbringen von 6 Fledermauskästen, z.B. Typ Schwegler 2 F“  

(Werkgruppe Gruen Mai 2023) 

A.9.2 Maßnahme CEF: Neuanlage von beerstrauchreichen Benjeshecken 

„Zur Verbesserung Lebensraumsituation von busch- und baumbewohnenden Vogelarten er-
folgt im räumlichen Umfeld des Untersuchungsgebiets die Neuanlage von beerstrauchreichen 
Hecken bzw. Benjeshecken auf einer Länge von mindestens zwei Mal ca. 20 m. Die neuan-
zulegenden Gehölzbereiche sind als Strauchhecken, vorzugsweise mit Weißdorn (Crataegus 
mongyna), Wildrose (Rosa spec.), Hasel (Coodus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Eber-
esche (Sorbus aucuparia) und Faulbaum (Frangula alnus) anzulegen. Hierbei sind entweder 
auf 50 % der vorgesehenen Gehölzflächen Benjeshecken anzulegen oder es sind Heister der 
Qualität vHei ab 5 cm Umfang mB h 200-250 cm ohne Rück-/Pflanzschnitt zu verwenden. 

Die Breite beträgt ca. 5 bis 7 m (3 bis 5-reihig). Die optimale Höhe beträgt ca. 4 m. Einzelne, 
hohe Bäume, welche über die Sträucher hinausragen, bereichern den Lebensraum hinsicht-
lich Strukturreichtum und Nahrungsangebot. Ein vorgelagerter Hochstaudensaum ist im Rah-
men der Unterhaltung zu belassen. 

Die Strauchhecken sind in regelmäßigen Abständen (5-10 jährig) abschnittsweise (auf ca. 
30% der Gesamtlänge) zu pflegen. Die Saumbereiche sind extensiv zu bewirtschaften. Hier-
bei ist eine extensive abschnittsweise Mahd (2 x im Jahr bzw. einmalige Mahd) durchzuführen. 
Das Mähgut ist aus der Fläche zu entfernen. 

Mit der CEF-Maßnahme CEF 2 wird gewährleistet, dass auch zukünftig geeignete Niststätten 
für die Arten vorhanden sind.“ (Werkgruppe Gruen Mai 2023) (Vergleiche Kapitel A.8.1)  
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B Örtliche Bauvorschriften 
gemäß § 74 LBO 

 

B.1 Dachform und Neigung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Es sind Flachdächer (FD) sowie Pultdächer (PD) bis max. 10° Dachneigung zulässig.  

Die Dachflächen sind mit einem Anteil von mindestens 70 % extensiv zu begrünen. Die Min-
destsubstratstärke muss bei Gewerbehallen und bei Verwaltungsgebäuden mindestens 
20 cm betragen. 

Untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer) und Dachterrassen mit Bezug zu Aufenthaltsräu-
men sind von der Dachbegrünung ausgenommen.  

Solaranlagen sind mit der Dachbegrünung zu kombinieren. Auf die Photovoltaik-Pflicht-Ver-
ordnung (PVPf-VO) wird verwiesen. 

Hinweis: Dachbegrünung siehe Pflanzgebot Pfg 3. 

B.2 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B.2.1 Fassadengestaltung 

Die Verkleidung von Außenflächen der Gebäude mit polierten und spiegelnden Materialien ist 
nicht zugelassen. Fenster und Verglasung sowie Anlagen zur Gewinnung solarer Energie wer-
den durch die vorgenannten Vorschriften nicht berührt. 

Die Ost-, Süd- und Westfassaden der Gebäude sind jeweils zu 20 % der Fassadenflächen mit 
Fenster-, Tür- oder Toröffnungen zu versehen. 

B.2.2 Technische Aufbauten 

Notwendige technische Aufbauten auf den Dachflächen sind auf der Ost-, Süd- und Westseite 
einzuhausen. 

Auf der Südseite sind technische Aufbauten nur bis zu einer Länge von 50 % der darunter 
liegenden Gebäudelänge zulässig. 

B.3 Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen dürfen maximal eine Fläche von 25 m² pro Gebäudeseite / Wandfläche ein-
nehmen. 

Unzulässig als Werbeanlagen sind: 

• Bewegliche (laufende) Lichtwerbung, bei denen die Beleuchtung ganz oder teilweise im 

Wechsel an- und ausgeschaltet wird (Blinkreklame). 

• Projektionen und akustische Werbeanlagen  

• Werbeanlagen oberhalb der ausgeführten Dachoberkante bzw. Attika. 

• Fahnen, Werbemasten, Pylonen und vergleichbaren Anlagen mit einer Höhe von mehr 

als 10,0 m über Gelände. 

• Plakatwände, Säulen und vergleichbaren Anlagen. 

B.4 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und 
Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B.4.1 Einfriedungen 

Entlang öffentlicher Verkehrsflächen: 
Zugelassen sind lebende Einfriedungen durch Hecken sowie Maschendraht- oder 
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Metallprofilzäune mit Stützen und Sichtschutzelementen aus Metallpfosten bis zu einer maxi-
malen Höhe von 2,5 m. 

Das Nachbarrecht BW ist dabei einzuhalten. 

B.4.2 Gestaltung der Stellplätze  

Nicht überdachte PKW-Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen zu gestalten.  

B.4.3 Gestaltung privater Zufahrtsflächen / Hofflächen 

Belastete private Zufahrts- und Hofflächen sind dicht zu befestigen und mit einem Gefälle zu 
den Einläufen zu versehen sowie über die öffentliche Kanalisation zu entwässern. Sie sind 
gegen durchlässige Parkplatzflächen und nicht befestigte Flächen abzugrenzen (z.B. mit 
Randsteinen). Die sonstigen Verkehrsflächen können nur dann mit Betonverbundsteinbelag 
erstellt werden, wenn der Unterbau in einer setzungsunempfindlichen und wasserundurchläs-
sigen Ausführung erstellt wird und die Verbundsteine in gebundener, wasserundurchlässigen 
Bauweise verlegt werden. Soweit vorgesehen, sind Anlieferungsrampen für LKW wegen der 
Setzungsgefahr mit einem dichten Fahrbahnbelag in einer Beton- oder Bitumenausführung zu 
erstellen. 

Unbelastete Zufahrten und Hofflächen sowie PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen 
Belägen auszuführen. 

B.4.4 Nicht bebaute Grundstücksflächen 

Die übrigen nicht bebauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. 
Lose Material- und Steinschüttungen („Schottergärten“) zur Gestaltung der unbebauten 
Grundstücksflächen sind unzulässig. 

B.4.5 Geländemodellierung 

Zur Geländemodellierung der Grundstücke bzw. zum Ausgleich von Höhenunterschieden, 
sind in der Südostecke sowie entlang der Südgrenze des Plangebiets Stützmauern mit einer 
maximal zulässigen Höhe von 438,20 m ü. NN zulässig (Oberkante Stützmauer).  

In der nordöstlichen Grundstücksecke beträgt die maximal zulässige Höhe von Stützmauern 
(Oberkante Stützmauer) 442,50 m ü. NN. Dazwischen ist entlang der Ostgrenze zu interpo-
lieren (s. Anlage). 

Zur Geländemodellierung der Grundstücke bzw. zum Ausgleich von Höhenunterschieden ent-
lang der West- und Nordgrenze, sind Stützmauern und Stützbauwerke ohne Höhenbegren-
zung zulässig. 

Innerhalb der Pflanzgebotsfläche 5 sind keine Stützbauwerke und Stützmauern zulässig. 

B.5 Entwässerung (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Zur Beschränkung des Niederschlagsabflusses von den öffentlichen Flächen sind ebenfalls 
Einrichtungen zu installieren, um das Niederschlagswasser zu speichern, zu versickern und 
zu verdunsten. Der Regenwasserabfluss aus dem zu entwässernden Einzugsgebiet darf hier-
bei einen Wert von 16 l/(s x ha) nicht überschreiten. 
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C Hinweise 
 

C.1 Bodendenkmale 

Das Plangebiet liegt unmittelbar nördlich des archäologischen Kulturdenkmals nach 
§ 2 DSchG „Römerstraße“ (Listen-Nr. 10, siehe Karte), die von Pforzheim nach Cannstatt 
führte. Bei Bodeneingriffen innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiesenen Fläche sind da-
her weitere archäologische Funde und Befunde, denen die Eigenschaft von Kulturdenkmalen 
gem. § 2 DSchG zukommen würde, zu erwarten. 

Es besteht Meldepflicht von Bodenfunden gem. § 20 Denkmalschutzgesetz. 

C.2 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen. 

Bodenaushub ist durch planerische Maßnahmen zu reduzieren und möglichst im Erdmassen-
ausgleich auf der Fläche zu belassen. Im Bereich von Vegetations- und/oder Versicherungs-
flächen ist auf den Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen bzw. deren fachgerechte Wieder-
herstellung zu achten. 

Mit dem Bauantrag ist ein Bodenschutzkonzept und ein Bodenverwertungskonzept vorzule-
gen und eine bodenkundliche Baubegleitung zu benennen. 

Beim Umgang mit humosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden sind bezüglich Aus-
hub, Zwischenlagerung und Verwertung die Vorgaben der DIN 19731 „Verwertung von Bo-
denaushub“, der DIN 18915 „Vegetations-technik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ sowie 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ zu beachten. 

Auf das am 01.01.2021 in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz LKreiWiG § 3 - 
Vermeidung von Abbruch- und Bauabfällen Abs. 3 in Baugebieten und bei Bauvorhaben sowie 
auf § 3 des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes wird verwiesen. 

C.3 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Aus-
strichbereich von Gesteinen der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) sowie untergeordnet der 
Erfurt-Formation (Lettenkeuper). 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-
derbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht 
auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und 
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. 
von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-
anlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-
stand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates In-
genieurbüro empfohlen. 
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C.4 Grundwasser 

Für eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung während der 
Bauzeit, Grundwasserumleitung während der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsätzlich 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  

Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Baumaßnahmen, die lediglich 
punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgründungskörper, Verbaukörper) bedürfen 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt zu beantragen ist.  

Bei unvorhergesehenem Erschließen von Grundwasser muss dies dem Landratsamt Böblin-
gen angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung einzustellen.  

Die lokal in Restmächtigkeit anstehende Grabfeld-Formation kann sulfathaltiges / betonan-
greifendes Wasser führen. Es wird empfohlen sulfatbeständige Baustoffe einzusetzen. 

C.5 Heilquellenschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich des Heilquellenschutzgebietes der Stadt Stuttgart. Die 
geltende Rechtsverordnung vom 11.06.2002 ist zu beachten. Etwaige Verunreinigungen des 
Schutzgutes Grundwasser müssen vermieden werden. 

Das Versickern von Niederschlagswasser ist nur breitflächig über die belebte Bodenschicht 
zulässig. Die Mächtigkeit des Sickerraumes, bezogen auf den höchsten Grundwasserstand, 
muss mindestens 1 m betragen.  

Dachwasser, das von kupfer-, zink- oder bleigedeckten Dächern stammt, darf nur versickert 
werden, wenn eine zusätzliche Beschichtung eine mögliche Mobilisierung von Schwermetal-
len unterbindet.  

Werden Anlagen errichtet, in welchen flüssige, wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kom-
men (z. B. Solarthermie, Kühlanlagen), sind diese Dachbereiche von Bereichen mit Dachbe-
grünung und dezentraler Niederschlagswasserbeseitigung abzugrenzen und an die öffentli-
che Kläranlage anzuschließen.  

C.6 Löschwasserversorgung 

Löschwasserbereitstellung und -bedarf gemäß DIN 18 230,Teil 6 und DVGW 405. 

Das DVGW-Arbeitsblatt W 405 "Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-
wasserversorgung" und die DIN 18 230, Teil 1, beantworten die Frage, welche Löschwasser-
mengen bereitgehalten werden müssen. Das Arbeitsblatt unterscheidet zwischen Grund-
schutz und Objektschutz. 

Der Grundschutz wird von der Stadt Rutesheim gewährleistet. Die Löschwassermenge aus 
dem Wasserversorgungsnetz der Stadt beträgt 96 m3/h und wird über min. 2 Stunden hinweg 
zur Verfügung gestellt.  

Der Objektschutz = der über den Grundschutz hinausgehende, objektbezogene Brandschutz 
bei erhöhtem Brand- und Personenrisiko wird notwendig, sobald ein Brandabschnitt z.B. einer 
Halle eine Fläche von 2.500m² überschreitet. Die Löschwassermenge erhöht sich dadurch auf 
bis zu 192 m3/h über min. 2 Stunden. Dieser zusätzliche Löschwasserbedarf ist durch den 
Bau eines Löschwasserbehälters mit einem Volumen von min. 200 m3 durch den Bauherrn 
sicherzustellen. 

C.7 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen  

Zur Kompensation des naturschutzrechtlichen Ausgleichs werden auf den Porscheinternen 
Flächen Flst. 4880 und 4870 sechs neue Bäume gepflanzt. Der restliche Ausgleich wird über 
den Zukauf von Ökopunkten aus den Maßnahmen „Umwandlung einer Ackerfläche in Exten-
sivgrünland“, „Entwicklung einer artenreichen Magerwiese“ und „Entwicklung extensives 
Grünland mit z.T. lichtem Streuobstbestand“ der Flächenagentur BW erbracht.  

Die Sicherung der Maßnahmen erfolgt durch die Übernahme einer Baulast, über einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag und durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit ins Grundbuch.  
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Eine detaillierte Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen ist dem Umweltbericht (Kapitel 7) 
zu entnehmen.  

C.8 Vorkehrungen gegen Vogelschlag 

Im Baugenehmigungsverfahren ist eine Prüfung des Vogelschlagrisikos anhand des Be-
schlusses 19/1 der Länderarbeitsgemeinschaft für Vogelschutzwarten (LAG VSW) „Vermei-
dungen Vogelschlag an Glas“ zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den vorzunehmen.  

„Zur Verhinderung von Vogelschlag sind folgende Maßnahmen wirksam: 

• Vermeidung von stark reflektierenden und getönten Glasscheiben sowie Sonnenschutz-

folien 

• Vermeidung von verglasten Durchsichten durch Gebäude (z.B. Eckfenster, Wintergärten) 

• Vermeidung von Gebäuden mit hohen Glasflächenanteilen 

Die Glasfassaden an der Südseite sind wie folgt auszuführen: 

• Verwendung von Glas mit geringem Reflexionsgrad zur Reduktion von Spiegelungsef-

fekten entsprechend den Empfehlungen der Schweizer Vogelschutzwarte Sempach 

www.vogelcilas.info. Eine besondere Eignung besitzen spezielle Vogelschutzgläser (z.B. 

ISOLAR ORNILUX, Fa. Arnold Glas (www.arnold-cilas.de). 

• Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen, gemäß der ös-

terreichischen Norm ONR 191040, siehe auch www.wua-wien.at und www.auring.at. 

Weitere Informationen und bewährte Praxisbeispiele finden sich unter: 

• Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht' in www.vopelqlas.info/public/vo-

gelglaslicht2012.pdf, empfohlen vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). 

• Merkblatt Vogelkollisionen an Glas vermeiden (https://vogelolas.vogelwarte.ch/assets/fi-

les/merkblaetter/MBVoegelundGlasD2017.pdf). 

• Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau B.-W., 2019: Artenschutz in der Bau-

leitplanung und bei Bauvorhaben.“ (Werkgruppe Gruen Mai 2023) 

C.9 Duldungspflichten 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs-
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs so-
wie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück ge-
mäß § 126 Abs. 1 BauGB zu dulden. 

Können Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Gründen oder wegen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht auf der Straße angebracht werden, 
haben die Eigentümer der Anliegergrundstücke das Anbringen gemäß § 5 b Abs. 6 Satz 1 
Straßenverkehrsgesetz zu dulden. 

C.10 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeiten 
nach § 75 LBO behandelt. Insbesondere wird auf § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO verwiesen. 

C.11 Baustelleneinrichtung 

Mit Einreichung des Baugesuchs muss ein Baustelleneinrichtungsplan abgegeben werden. 
Im Plan sind Schutzmaßnahmen der Pflanzbindungen und CEF-Maßnahme aufzuführen.  

http://www.auring.at/
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C.12 Schutz der Nachbarschaft vor gewerblichen Schallimmissionen und 
weiteren schädlichen Umwelteinwirkungen 

„Grundsätzlich ist bei jedem Vorhaben im Plangebiet „Schertlenswald - Süd (IX)" im (Bau)Ge-
nehmigungsverfahren für eine Anlage mit wesentlichen Schallemissionen insbesondere zur 
Nachtzeit (22:00 Uhr – 6:00 Uhr) durch ein Schallgutachten eines Sachverständigen der Nach-
weis zu erbringen, dass die in der Nachbarschaft bestehenden Wohnnutzungen nicht wesent-
lich gestört werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Anforderungen der TA Lärm (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Ausgabe 26. August 1998) für die vorgesehene Nut-
zung erfüllt werden. Falls vom Vorhaben weitere relevante Emissionen (Luftverunreinigungen, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen) ausgehen können, 
ist ebenso durch Gutachten eines Sachverständigen der Nachweis zu erbringen, dass keine 
Immissionen herbeigeführt werden, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft hervorzurufen.“ (Ingenieurbüro Henke und Partner August 2022) 

C.13 Verkehrsauswirkungen 

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Verkehrsgutachten mit den prognostizierten 
zusätzlichen Verkehren und den Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der K 1082, insbe-
sondere im Bereich der Knotenpunkte nachzuweisen.  
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D Pflanzenlisten 
 

D.1 Pflanzliste 1 - Sträucher 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Faulbaum Frangula alnus 
Liguster Ligustrum vulgare 
Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Schlehe Prunus spinosa 
Echter Kreuzdorn Rhamnus catharticus 
Hundsrose Rosa canina 
Weinrose Rosa rubiginosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

 
Qualität: Sträucher, mind. 1 x v. o.B. 60-100, gebietsheimisch 

D.2 Pflanzenliste 2 - Laubbäume 

Geeignete großkronige Arten  
Spitzahorn Acer platanoides 
Bergahorn Acer pseudoplatanus 
Rotbuche Fagus sylvatica 
Traubeneiche Quercus petraea 
Stieleiche Quercus robur 
Winterlinde Tilia cordata 
Sommerlinde Tilia platyphyllos 

 
Geeignete mittelkronige Arten 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 

 
Qualität: Hochstamm, 3 x v. m.DB, STU mind. 18-20, gebietsheimisch 
Heister, 1 x v. o.B., 100-150, gebietsheimisch 

D.3 Pflanzenliste 3 - Wildobstbäume 

Wildapfel Malus sylvestris 
Wildkirsche Prunus avium 
Traubenkirsche Prunus padus 
Wildbirne Pyrus pyraster 
Vogelkirsche Prunus avium 
Speierling Sorbus domestica 
Elsbeere Sorbus torminalis 

 
Qualität: Hochstamm, 3 x v. m.DB, STU mind. 18-20 
Heister, 1 x v. o.B., 100-150 

D.4 Pflanzenliste 4 Dachbegrünung 

Saatgutmischung Nr. 18 "Dachbegrünung / Saatgut" der Fa. Rieger-Hofmann, In den Wild-
blumen 7-13, 74572 Blaufelden-Raboldshausen 
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D.5 Pflanzenliste 5 Kletter- und Schlingpflanzen 

Selbstklimmend  

Efeu Hedera helix 

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia ‚Engelmannii’ 

Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata ‚Veitchii’ 

  

Rankhilfe erforderlich  

Pfeifenwinde Aristolochia macrophylla 

Waldrebe Clematis, starkwüchsige Arten 

Hopfen Humulus lupulus 

Geißblatt Lonicera, in Arten 

Knöterich Polygonum aubertii 

Kletterrosen Rosa, in Sorten 

Blauregen Wisteria sinensis 
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